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Text 

Arbeitsschutzausschuss 

§ 84. (1) Der Dienstgeber ist verpflichtet, in Dienststellen, in denen er regelmäßig mindestens 100 
Bedienstete beschäftigt, einen Arbeitsschutzausschuss einzurichten. Diese Verpflichtung gilt für 
Dienststellen mit einem geringen Gefährdungspotential erst ab der regelmäßigen Beschäftigung von 
mindestens 250 Bediensteten. Die auf auswärtigen Arbeitsstellen beschäftigten Bediensteten sind 
einzurechnen. 

(2) Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, die gegenseitige Information, den 
Erfahrungsaustausch und die Koordination der Arbeitsschutzeinrichtungen im Wirkungsbereich der 
Dienststelle zu gewährleisten und auf eine Verbesserung der Sicherheit, des Gesundheitsschutzes und der 
Arbeitsbedingungen hinzuwirken. Der Arbeitsschutzausschuss hat sämtliche Anliegen der Sicherheit, des 
Gesundheitsschutzes, der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsförderung und der 
menschengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten. Im Arbeitsschutzausschuss sind insbesondere die 
Berichte und Vorschläge der Sicherheitsvertrauenspersonen, der Sicherheitsfachkräfte und der 
Arbeitsmediziner zu erörtern. Der Arbeitsschutzausschuss hat die Zusammenarbeit innerhalb der 
Dienststelle in allen Fragen von Sicherheit und Gesundheitsschutz zu fördern und Grundsätze für die 
Weiterentwicklung des Bedienstetenschutzes innerhalb der Dienststelle zu erarbeiten. 

(3) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an: 

 1. Der Dienststellenleiter oder die von ihm beauftragte Person; 

 2. die für die Einhaltung der Bedienstetenschutzvorschriften in der Dienststelle sonst 
verantwortlichen Personen; 

 3. die Sicherheitsfachkraft oder, wenn mehrere Sicherheitsfachkräfte für die Dienststelle bestellt 
sind, deren Leiterin oder Leiter oder ihre oder seine Vertreterin oder ihr oder sein Vertreter; 

 4. die Arbeitsmediziner; 
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 5. die Sicherheitsvertrauenspersonen; 

 6. ein vom zuständigen Dienststellenausschuss zu bestellender Vertreter. 

Sind an der Dienststelle mehrere Personalvertretungsorgane eingerichtet, ist der Vertreter nach Z 6 durch 
jenen Dienststellenausschuss zu bestellen, der bei der letzten Personalvertretungswahl die größte Zahl an 
Wahlberechtigten aufgewiesen hat. 

(4) Den Vorsitz im Arbeitsschutzausschuss führt der Dienststellenleiter oder eine von ihm 
beauftragte Person. 

(5) Der Dienststellenleiter oder die von ihm beauftragte Person hat den Arbeitsschutzausschuss nach 
Erfordernis, mindestens aber einmal pro Kalenderjahr, einzuberufen. Eine Einberufung hat jedenfalls zu 
erfolgen, wenn es die besonderen Verhältnisse auf dem Gebiet des Bedienstetenschutzes in der 
Dienststelle erfordern oder wenn ein Drittel der Mitglieder des Arbeitsschutzausschusses eine 
Einberufung verlangt. Die Einladung zu den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses ist mindestens drei 
Wochen vor dem Sitzungstermin abzusenden und hat zu enthalten: 

 1. Ort und Zeit der Sitzung; 

 2. die Tagesordnung, die jedenfalls Berichte der Sicherheitsvertrauenspersonen und der 
Präventivfachkräfte vorzusehen hat; 

 3. die Unterlagen zu den Beratungsgegenständen. 

(6) Der Vorsitzende kann den Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses von sich aus oder auf 
Empfehlung von Mitgliedern des Ausschusses Sachverständige, sonstige Personen mit Aufgaben auf dem 
Gebiet des Bediensteten- oder Umweltschutzes sowie das zuständige Arbeitsinspektorat beiziehen. 

(7) Über jede Sitzung des Arbeitsschutzausschusses ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. Das 
Ergebnisprotokoll hat zu enthalten: 

 1. Ort, Datum und Dauer der Sitzung; 

 2. die Beratungsgegenstände; 

 3. die Namen der Anwesenden; 

 4. eine Zusammenfassung der von einzelnen Teilnehmern zu den Beratungsgegenständen 
vertretenen Standpunkte und Vorschläge, die auch allenfalls abweichende Standpunkte und 
Vorschläge zu enthalten hat. 

(8) Das Ergebnisprotokoll ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben. Waren die Präventivfachkräfte 
oder die vom Dienststellenleiter gemäß § 78a Abs. 4 der Sitzung beizuziehenden sonstigen Fachleute 
verhindert, an der Sitzung des Ausschusses teilzunehmen, sind dem Protokoll deren schriftliche Berichte 
anzuschließen. Eine Ausfertigung des Ergebnisprotokolls ist an alle Mitglieder des 
Arbeitsschutzausschusses zu versenden. Das Ergebnisprotokoll ist dem zuständigen Arbeitsinspektorat 
auf Verlangen vorzulegen. 

(9) In den im § 88 Abs. 3 genannten Dienststellen werden die Aufgaben des Arbeitsinspektors vom 
Bundesminister für Landesverteidigung wahrgenommen. 
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